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Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung bezieht sich auf Ihr

Auskunftsbegehren vom 8.9.2020:

Wie viele Corona-Verdachtsfälle sind dem Ministeriumbei Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern des Ministeriums bekannt? Wie oft wurde der Herr Bundesminister auf

Corona getestet, wie oft das Kabinett und leitende Beamten?

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung informiert, dass die

Auskunft nicht erteilt werden kann.

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschunghat in oben genannter

Angelegenheit den Sachverhalt ermittelt. Das Ergebnis dieser Beweisaufnahme könnenSie

diesem Schreiben entnehmen.Sie können gemäß $ 45 Abs. 3 des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 — AVG zum Ergebnis der Beweisaufnahme

binnen 10 Tagen

eine schriftliche Stellungnahme abgeben.Die schriftliche Stellungnahme kannin jeder

technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, dass der Absender/die

Absenderin die mit jeder Übermittlungsart verbundenenRisiken (zB Übertragungsverlust,

Verlust des Schriftstückes) trägt.

 



Ergebnis der Beweisaufnahm«

 

Gemäß$ 1 Auskunftspflichtgesetz haben Organe des Bundes über Angelegenheiten ihres
Wirkungsbereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegen-
heitspflicht dem nicht entgegensteht. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungs-
gerichtshofes sind unter „Angelegenheitenihres Wirkungsbereiches” die Angelegenheiten
Ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit gemäß Bundesministeriengesetz zu
verstehen.

‚Angelegenheiten des Gesundheitswesens - somit auch die Definition, was unter der
Begrifflichkeit Verdachtsfall zu verstehenist - bzw. die Dokumentation von Corona-
Verdachtsfällenfallen nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriumsfür Bildung,
Wissenschaft und Forschung. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung führt kein Register zu Verdachtsfällen, sondern dokumentiert, welche
Bediensteten positiv getestet wurden und welchen Bedienstetenals Kontaktpersonen
gegebenenfalls vorübergehend Homeoffice angeordnet wurde.

 

Informationenzu gesundheitsbezogenenDaten einzelner genannterPersonen werden
nicht erhoben und unterliegen darüber hinaus dem Recht auf Datenschutz.

Wien, 7. Oktober2020.
Für den Bundesminister:
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